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RS OGH 1967/5/9 4Nd506/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.05.1967

Norm

AußStrG §263 ff

JN §28

Rechtssatz

Wenn die inländische Gerichtsbarkeit über ein ausländisches Kind nicht gegeben ist, kann das Verfahren nach den §§

263 - 265 AußStrG von einem inländischen Gericht nicht durchgeführt werden. Die genannten Bestimmungen

begründen keine besondere inländische Gerichtsbarkeit zur Durchführung des Vorverfahrens für die Legitimation (mit

Kontravotum).
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